
Anlage 3

Zuwendungsfähige Ausgaben

Nummer Gegenstand der Förderung Zuwendungsfähige Ausgaben

2.1 Umweltstudien gemäß Artikel 49 der
Allgemeinen Gruppenfreistellungsver-
ordnung

Ausgaben der Studie

2.2 Beratungsdienste für KMU gemäß Arti-
kel 18 der Allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung

Ausgaben für Beratungsleistungen externer Berater

2.3 Durchführbarkeitsstudien gemäß Artikel
25 der Allgemeinen Gruppenfreistel-
lungsverordnung

Ausgaben der Studie

2.4 Industrielle Forschung und experimen-
telle Entwicklung gemäß Artikel 25 der
Allgemeinen Gruppenfreistellungsver-
ordnung

a) Personalausgaben1 (Ausgaben für Forscher, Techniker und sonstiges Personal, soweit
diese für das Vorhaben eingesetzt werden);
b) Ausgaben für Instrumente, Ausrüstung2, Gebäude und Grundstücke, soweit und solange
sie für das Vorhaben genutzt werden gemäß Artikel 25 Absatz 3b) und 3c) AGVO;

1 Bei Institutionen, die überwiegend aus Mitteln der öffentlichen Hand finanziert werden, darf das Personal in der Bezahlung nicht bessergestellt
werden als vergleichbare Landesbedienstete. Personalausgaben für das Stammpersonal von Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind nicht
zuwendungsfähig.
2 Ausgaben für Geräte und Ausrüstung, soweit und solange sie für das Vorhaben angeschafft und genutzt werden. Wenn diese Instrumente und Aus-
rüstungen nicht während ihrer gesamten Lebensdauer für das Vorhaben verwendet werden, gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer
Buchführung ermittelte Wertminderung während der Dauer des Vorhabens als zuwendungsfähig. Bei Zuwendungen an Hochschulen und For-
schungseinrichtungen in deren nichtwirtschaftlicher Tätigkeit (Beihilfefreiheit) können Ausgaben für Geräte und Ausrüstungen in Höhe von deren



c) zusätzliche Gemeinausgaben und sonstige Betriebsausgaben (unter anderem für Mate-
rial, Bedarfsartikel und dergleichen), die unmittelbar durch das Vorhaben entstehen
d) Ausgaben für Auftragsforschung, Wissen und für unter Einhaltung des Arm's-length-
Prinzips von Dritten direkt oder in Lizenz erworbene Patente sowie Ausgaben für Bera-
tung und gleichwertige Dienstleistungen, die ausschließlich für das Vorhaben genutzt wer-
den;

2.5 Innovationsförderung für KMU gemäß
Artikel 28 der Allgemeinen Gruppen-
freistellungsverordnung

a) Ausgaben für die Erlangung, die Validierung und Verteidigung von Patenten und ande-
ren immateriellen Vermögenswerten;
b) Ausgaben für die Abordnung hochqualifizierten Personals einer Einrichtung für For-
schung und Wissensverbreitung oder eines großen Unternehmens für Tätigkeiten im Be-
reich Forschung, Entwicklung oder Innovation in einer neu geschaffenen Funktion inner-
halb des begünstigten KMU, wodurch jedoch kein anderes Personal ersetzt wird.
c) Ausgaben für Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende Dienstleis-
tungen

2.6 Prozess- und Organisationsinnovationen
gemäß Artikel 29 der Allgemeinen
Gruppenfreistellungsverordnung

a) Personalausgaben1;
b) Ausgaben für Instrumente, Ausrüstung2, Gebäude und Grundstücke, soweit und solange
sie für das Vorhaben genutzt werden;
c) Ausgaben für Auftragsforschung, Wissen und unter Einhaltung des Arm's-length-Prin-
zips von Dritten direkt oder in Lizenz erworbene Patente;
d) zusätzliche Gemeinausgaben und sonstige Betriebsausgaben (unter anderem für Mate-
rial, Bedarfsartikel und dergleichen), die unmittelbar durch das Vorhaben entstehen.

2.7 Innovationscluster gemäß Artikel 27 der
Allgemeinen Gruppenfreistellungsver-
ordnung

Ausgaben der Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte für den Auf-
oder Ausbau des Innovationsclusters. Ausgaben für Personal1 und Verwaltung (ein-
schließlich Gemeinausgaben) für:

Anschaffungsausgaben angesetzt werden. Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen
Bindung nicht frei verfügen.



a) die Betreuung des Innovationsclusters zwecks Erleichterung der Zusammenarbeit, des
Informationsaustauschs und der Erbringung und Weiterleitung von spezialisierten und
maßgeschneiderten Unterstützungsdienstleistungen für Unternehmen;
b) Werbemaßnahmen, die darauf abzielen, neue Unternehmen oder Einrichtungen zur Be-
teiligung am Innovationscluster zu bewegen und die Sichtbarkeit des Innovationsclusters
zu erhöhen;
c) die Verwaltung der Einrichtungen des Innovationsclusters, die Organisation von Aus-
und Weiterbildungsmaßnahmen, Workshops und Konferenzen zur Förderung des Wis-
sensaustauschs, die Vernetzung und die transnationale Zusammenarbeit.

2.8 Teilnahme von KMU an Messen oder
Ausstellungen gemäß Artikel 19 der
Allgemeinen Gruppenfreistellungsver-
ordnung

Ausgaben für Miete, Aufbau und Betrieb eines Stands bei Teilnahme eines Unternehmens
an einer bestimmten Messe oder Ausstellung.

2.9 Investitionen in den Umweltschutz ge-
mäß Artikel 36 der Allgemeinen Grup-
penfreistellungsverordnung

Zuwendungsfähig sind Investitionsmehrausgaben, die erforderlich sind, um über das in
den EU-Normen vorgeschriebene Umweltschutzniveau hinauszugehen oder bei Fehlen
solcher Normen den Umweltschutz zu verbessern. Die zuwendungsfähigen Ausgaben
werden wie folgt ermittelt:
a) Wenn bei den Gesamtinvestitionsausgaben die Ausgaben einer Investition in den Um-
weltschutz als getrennte Investition ermittelt werden können, dann sind diese umwelt-
schutzbezogenen Ausgaben die zuwendungsfähigen Ausgaben;
b) in allen anderen Fällen werden die Ausgaben einer Investition in den Umweltschutz an-
hand eines Vergleichs mit einer ähnlichen, weniger umweltfreundlichen Investition, die
ohne Beihilfe durchaus hätte durchgeführt werden können, ermittelt. Die Differenz zwi-
schen den Ausgaben dieser beiden Investitionen sind die umweltschutzbezogenen Ausga-
ben und somit zuwendungsfähigen Ausgaben. Nicht direkt mit der Verbesserung des Um-
weltschutzes zusammenhängende Ausgaben sind nicht zuwendungsfähig.

2.10 Investitionen in Forschungsinfrastruktu-
ren gemäß Artikel 26 der Allgemeinen
Gruppenfreistellungsverordnung

Ausgaben der Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte



2.11 Investitionen in Energieeffizienzmaß-
nahmen gemäß Artikel 38 der Allge-
meinen Gruppenfreistellungsverord-
nung

Zuwendungsfähig sind Investitionsmehrausgaben, die für die Verbesserung der Energieef-
fizienz erforderlich sind. Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden wie folgt ermittelt:
a) Wenn bei den Gesamtinvestitionsausgaben die Ausgaben einer Investition zur Verbes-
serung der Energieeffizienz als getrennte Investition ermittelt werden können, dann sind
diese Energieeffizienzausgaben die zuwendungsfähigen Ausgaben;
b) bezieht sich die Investition auf die Verbesserung der Energieeffizienz von i) Wohnge-
bäuden, ii) Gebäuden, die für die Erbringung von Bildungsleistungen oder sozialen Leis-
tung bestimmt sind, iii) Gebäuden, die für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der öffentli-
chen Verwaltung oder für Justiz-, Polizei- oder Feuerwehrdienste bestimmt sind, oder iv)
von unter Ziffer i, ii oder iii genannten Gebäuden, in denen weniger als 35 % der Nettoflä-
che für andere als die unter diesen Ziffern genannten Tätigkeiten genutzt werden, dann
sind die zuwendungsfähigen Ausgaben die gesamten Investitionsausgaben, die erforder-
lich sind, um die Energieeffizienz zu verbessern, sofern die Verbesserungen der Energie-
effizienz im Falle der Renovierung zu einer Verringerung des Primärenergiebedarfs um
mindestens 20 % und im Falle neuer Gebäude zu Primärenergieeinsparungen von mindes-
tens 10 % gegenüber dem Schwellenwert für die Anforderungen an Niedrigstenergiege-
bäude bei nationalen Maßnahmen zur Durchführung der Richtlinie 2010/31/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates führen. Der anfängliche Primärenergiebedarf und die
geschätzte Verbesserung werden unter Bezug auf einen Ausweis über die Gesamtenergie-
effizienz nach Artikel 2 Nummer 12 der Richtlinie 2010/31/EU ermittelt;
c) in allen anderen Fällen werden die Ausgaben einer Investition zur Verbesserung der
Energieeffizienz anhand eines Vergleichs mit einer ähnlichen, zu einer geringeren Ener-
gieeffizienz führenden Investition ermittelt, die ohne Zuwendung durchaus hätte durchge-
führt werden können. Die Differenz zwischen den Ausgaben dieser beiden Investitionen
sind die Energieeffizienzausgaben und somit die zuwendungsfähigen Ausgaben.
Nicht direkt mit der Verbesserung der Energieeffizienz zusammenhängende Ausgaben
sind nicht zuwendungsfähig.

2.12 Investitionen in das Recycling und die
Wiederverwendung von Abfall gemäß
Artikel 47 der Allgemeinen Gruppen-
freistellungsverordnung

Zuwendungsfähig sind die Investitionsmehrausgaben für die Durchführung einer Investi-
tion, die zu besseren oder effizienteren Recycling- oder Wiederverwendungstätigkeiten
führt, im Vergleich zu konventionellen Recycling- oder Wiederverwendungstätigkeiten
mit derselben Kapazität, die ohne die Zuwendung geschaffen würde.



2.13 Unternehmensneugründungen gemäß
Artikel 22 der Allgemeinen Gruppen-
freistellungsverordnung

Ausgaben für Personal, Sachmittel, Investitionen, Dienstleistungen, Reisen3 und die An-
mietung von Räumen, Laboren und Werkstätten unter anderem in den folgenden Berei-
chen:
- Entwicklung von Prototypen
- Markterschließungsmaßnahmen, insbesondere die Teilnahme an Konferenzen, Mes-

sen, Ausstellungen
- Stärkung von Kooperationen mit anderen Unternehmen, z.B. Erstellung von Konzep-

ten für Kooperationen, Teilnahme an Kooperations- und Zuliefererbörsen, Teilnahme
an Netzwerken

- Teilnahme an Matching-Events mit Frühphaseninvestoren
- Ausgaben für Gründungsberatungsdienste und gründungsunterstützende Dienstleis-

tungen
- Teilnahme an Qualifizierungsprogrammen

3 Reiseausgaben, die durch das Vorhaben verursacht werden, nach Maßgabe des Landesreisekostengesetzes.


